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EINLADUNG  
 

 

zur 43. ordentlichen Generalversammlung  
 

Dienstag, 3. März 2026, 18.30 Uhr 
im Clubhaus Rüfeli in Untervaz 

(bitte beachtet die gebührenpflichtigen Parkplätze) 
 

Traktanden 

 

1. Begrüssung 
2. Wahl Stimmenzähler 
3. Genehmigung Protokoll der 42. ordentlichen Generalversammlung 
4. Jahresberichte 
5. Rechnung 2025 
6. Abnahme Revisorenbericht 
7. Antrag Sebastian Müller 
8. Wahlen Revisionsstelle 
9. Wahlen Vorstand: Präsident:in, Kassier:in, Aktuar:in, Spielleiter:in,  

Junioren/Kursverantwortliche:r, Platzchef:in 
10. Budget 2026 
11. Revision Statuten 
12. Revision Platz- und Spielreglement 
13. Gebühren 2026 
14. Jahresprogramm 2026 
15. Kurswesen 2026 
16. Website www.tcuntervaz.ch 
17. Anträge 
18. Umfrage / Varia 
 

 
Wir freuen uns auf deine Teilnahme an der Generalversammlung. An- oder Abmeldungen bitte 

bis zum 24. Februar 2026 an Bruno Krättli: info@tcuntervaz.ch 

 
Interessenten für eine Mitgliedschaft sind ebenfalls herzlich eingeladen.  
 
 Sportliche Grüsse  
 Tennisclub Untervaz 
 
 Für den Vorstand  
 Bruno Krättli 
 Präsident 
 
 

Untervaz, Februar 2026 

mailto:brueni@hispeed.ch
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PROTOKOLL GV 3. MÄRZ 2025 
 
 
der 42. ordentlichen Generalversammlung des Tennisclub Untervaz 

 

Montag, 03. März 2025, 19.00 Uhr – 21.15 Uhr, im Quaderhuus, Untervaz 

 

Traktanden 

1. Begrüssung 

2. Wahl Stimmenzähler 

3. Genehmigung Protokoll der 41. ordentlichen Generalversammlung 

4. Jahresberichte 

5. Rechnung 2024 

6. Abnahme Revisorenbericht 

7. Antrag Entschädigung Vorstand 

8. Wahlen Vorstand: Präsident:in, Kassier:in, Aktuar:in, Spielleiter:in,  
Junioren/Kursverantwortliche:r, Platzchef:in 

9. Investitionsbudget Padel-Tennisplatz 

10. Budget 2025 

11. Revision Interclubreglement 

12. Gebühren 2025 

13. Jahresprogramm 2025 

14. Kurswesen 2025 

15. Anträge 

16. Umfrage / Varia 

 

 

1. Begrüssung 

Die Präsidentin Regula Lipp eröffnet die 42. GV um 19.00 Uhr. Es sind 22 angemeldete Mitglieder vor Ort 

anwesend, Diana Krättli ist Online zugeschalten. Speziell begrüssen möchte Regula die Ehrenmitglieder 

Rosina und Alban Hug. 

 

Entschuldigt haben sich 20 Mitglieder. Zur Traktandenliste gibt es keine Einwände. 

 

2. Wahl der Stimmenzähler  

Als Stimmenzähler werden einstimmig Kevin Broder und Yves Quirin gewählt.  

 

3. Genehmigung Protokoll der 41. ordentlichen GV vom 02. März 2024 

Das Protokoll wurde im digitalen Bulletin abgedruckt und wird nicht vorgelesen.  

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Besten Dank an Karin Tscholl für das Verfassen des Protokolls. 

 

4. Jahresberichte 

 a) Präsidentin 

 b) Junioren- und Kurswesen 

 c) Spielleiter 

 d) Platzchef 

 e) Gesellschaftliches 

 

Die Berichte sind im digitalen Bulletin abgedruckt und werden nicht verlesen. Es gibt keine Fragen dazu 

und sie werden einstimmig in Globo genehmigt. Besten Dank an Regula, Marleen, Gibi, Diana und Martin 

für das Verfassen der Jahresberichte. 
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PROTOKOLL GV 3. MÄRZ 2025 
 
 
5. Rechnung 2024 

Bruno erläutert einige Positionen zu dem im Bulletin abgedruckten Jahresabschluss 2024. 
 

Bilanz / Erfolgsrechnung 

Fr. 12‘000.— konnten in den Erneuerungsfonds einbezahlt werden. 
 

Clubbeitrag Aktive: Wir konnten den Bestand halten. Erfreulich ist, dass wir mehr Gästespielgeld verbuchen 

konnten. Weniger Einnahmen gab es für Inserate/Blachenwerbung, da wir mit der Holcim einen grösseren 

Sponsor verloren haben. Neu haben wir die Inserate auf der Website aufgeschaltet, da wir auf einen 

Bulletindruck verzichtet haben. 

Aufwand und Ertrag im Clubrestaurant nehmen ab. Trotzdem ein Plus von Fr. 1‘500.—.  

Kurswesen: Es wurden weniger Kurse durchgeführt und einige mussten wir mit externen Kursleitern 

besetzen, welche höhere Stundenansätze haben. 

Die Stromkosten bezahlt neu die Gemeinde. Wir weisen auf dieser Position ein Plus aus, infolge 

Rückstellungen im letzten Jahr. Unterhalt mehr Aufwand, da Anschaffung von zwei Netzen sowie 

Entschädigung Felipe für seine grosse Arbeit bei der Umgebungsgestaltung.  

 

6. Abnahme Revisorenbericht 

Sarah Streiff und Jonas Cahenzli haben am 12. Januar 2025 die Rechnung geprüft. Sie können bestätigen, 

dass Bruno die Buchhaltung exzellent, sauber und übersichtlich führt sowie die Bilanz und Erfolgsrechnung 

übereinstimmen. 

Die GV genehmigt die Rechnung 2024 einstimmig und Bruno wird mit Dank entlastet. Regula dankt Bruno 

für seine ausgezeichnete, gewissenhafte Arbeit. 

 

7. Antrag Entschädigung Vorstand 

Es ist schwierig, Vorstandsmitglieder oder Helfer für Anlässe zu gewinnen, welche bereit sind, ihre Freizeit 

für den Club einzusetzen. So bleibt immer mehr auf den Schultern des Vorstands liegen. 

Um ein Funktionieren des Vereins zu gewährleisten, hat sich die Arbeit der einzelnen Vorstandsmitglieder 

erhöht. Um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, stellt der Vorstand den Antrag, dass der gesamten 

Vorstand Fr. 5‘000.— als Entschädigung für seinen Aufwand und sein Engagement erhalten soll.  
 

Göpf Lipp: Wird der Clubbeitrag für Vorstandsmitglieder ebenfalls bei 50.— bleiben? Regula: Ja 

Peter Gschwend: Viele GV-Teilnehmer waren bereits im Vorstand und wissen, dass die Vorstandsarbeit 

aufwändig ist.  

Alban Hug: er versteht den Antrag, findet den Betrag jedoch hoch. 

Rosina Hug: Geld ist nicht der ausschlaggebende Grund. Es braucht Engagement und Herzblut.  

Gilbert Spieser: Der Vorstand verteilt das Geld untereinander auf, je nach Aufwand des Ressorts. Dies wird 

im 2025 mittels Stundenrapport ermittelt. 

Reinhold Kleinheinz: Wie ist der Vorstand auf diesen Betrag gekommen?  

Regula Lipp: Der Vorstand führt keine Stunden des Aufwandes, sondern hat sich für den Betrag von Fr. 

5‘000.— für 6 Vorstandsmitglieder entschieden als Vorschlag an die GV. 
 

Regula Lipp: Wer kann einer Entschädigung zustimmen? Ja: 17 Stimmen. Nein: 4 Stimmen, Enthaltungen: 

2 Stimmen 
 

Göpf Lipp: Vorschlag der Entschädigung: Fr. 3‘000.—.  

Regula Lipp: Wer kann diesem Betrag zustimmen? Ja: 17 Stimmen. Nein: 2 Stimmen, Enthaltungen 4 

Stimmen. 

Somit wird der Antrag Entschädigung Vorstand mit Fr. 3‘000.— angenommen.  
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PROTOKOLL GV 3. MÄRZ 2025 
 
 
8. Wahlen Vorstand 

Regula: Frage an die GV, wer möchte ein Amt im Vorstand übernehmen? Keine Rückmeldung. 
 

Präsident: Neu: Vorschlag Bruno Krättli: Bruno wird einstimmig gewählt. 

Kassier: Neu: Vorschlag Sebastian Müller: Sebastian wird einstimmig gewählt. 

Aktuarin: bisher Karin Tscholl: Karin wird einstimmig gewählt. 

Spielleiter:in: Es haben sich keine Mitglieder für die Übernahme dieser Position gemeldet. Auch von der 

GV kommen keine diesbezüglichen Zusagen.  

Göpf Lipp schlägt Kurt Meili vor. Kurt lehnt dankend ab. 

Raulo Krättli: Er möchte nicht zurück in den Vorstand, aber er würde die Clubmeisterschaften organisieren. 

Moritz Cahenzli: Evtl. ist der Einsitz im Vorstand eine Hürde und die Aufgaben des Spielleiters könnten 

auch auf verschiedene Personen übertragen werden. 

Regula: Wir müssten die Statuten überarbeiten, aber das wäre eine denkbare Variante. Vielen Dank für 

das Angebot von Raulo. Der Vorstandsposten bleibt vorerst vakant. 

Junioren/Kursverantwortliche:r: Neu: Diana Krättli stellt sich zur Verfügung, da das Amt 

„Gesellschaftliches“ aufgelöst wird, welches sie bisher inne hatte. Diana wird einstimmig gewählt. 

Platzchef: bisher Martin Raupach: Martin wird einstimmig gewählt. 
 

Regula gratuliert den Vorstandsmitgliedern zur Wahl und wünscht viel Freude und gute Unterstützung. 

Regula dankt den GV-Teilnehmer für das Vertrauen, das sie dem Vorstand geben. 

 

9. Investitionsbudget Padel-Tennisplatz 

Die Tennisplatzbelegung sinkt immer mehr – dieser Trend ist auch bei den anderen Clubs feststellbar. 

Alternativ schlägt der Vorstand vor, auf Platz 4 einen Padelplatz zu erstellen. Diese Sportart liegt im Trend 

und erfreut sich grosser Beliebtheit. Bruno informiert detailliert und erläutert das geplante Vorgehen. Als 

positiver Nebeneffekt könnte auch ein höherer Umsatz im Restaurant generiert werden. 

Kurt Meili/ Yves Quirin: sie sehen die Chance des Padelplatzes. Es stört sie, dass Tennisclubmitglieder 

etwas für den Padelplatz bezahlen müssen, da die Anlage und das Vermögen des TCU durch 

Tennisclubmitglieder finanziert wurde. Idee: Zwei Beitragstabellen für externe und interne Mitglieder.  

Bruno: Die Gebühren müssen auf jeden Fall überarbeitet werden. Der Vorstand macht einen Vorschlag auf 

die nächste GV. 
 

Natalie Cadalbert: Gibt es ein Kursangebot? Bruno: Möchten wir anbieten in Zukunft, wenn irgendwie 

möglich. 
 

Rosina Hug: Ems habe verschiedene Preise für Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Gut wäre auch ein 

Kursleiter für Neu-Spieler/Interessenten und auch, um Werbung zu machen. Mit welcher Lebensdauer wird 

gerechnet? Bruno: er weiss es nicht und schätzt 10 Jahre. Gemäss Auskunft Padelplatzbauer hält die 

neueste Generation an Kunstrasen ca. 6-8 Jahre bei sachgerechter Pflege. 

Eingang zu Padelplatz müsste separat sein. Bruno/Sebastian/Regula: Via Schlüsselcode, sollte kein 

Problem sein. Funktioniert auch so bei anderen Clubs.  

Rosina: Es spielen tagsüber immer wieder Leute, die den Tennisplatz nicht gebucht und nicht bezahlt 

haben. Aufwand für Vorstand wird grösser durch Bewirtschaftung des Padelplatzes sowie für Werbung. 

Abstimmung Investitionskredit: ja: 22 Stimmen. Nein: 1 Stimme. Enthaltungen: 0  

Der Investitionskredit von Fr. 37‘000.— wird angenommen. 

 

Definition Gebühren Padel-Tennis fürs 2025 pro Stunde pro Platz: 

Mitglieder: Fr. 30.—, Nicht-Mitglieder: Fr. 40.—, Mitglieder Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre: Fr. 20.— 
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PROTOKOLL GV 3. MÄRZ 2025 
 

 

Es könnten auch Aktionen unter dem Jahr gestartet werden für die Mitglieder. 

Abstimmung zu obigen Gebühren fürs 2025: Ja: 18. Nein: 1. Enthaltungen: 4 
 

Auf die GV 2026 erarbeitet der Vorstand einen Vorschlag für die Gebühren. 
 

Das Baugesuch wurde bereits eingereicht und hätte bei einer Ablehnung an der GV zurückgezogen werden 

können. 

 

10. Budget 2025 

Aktivbeitrag tiefer budgetiert, da bereits Austritte vorliegen. Einnahmen wie immer vorsichtig budgetiert.  

Kursertrag: 3 Kurse sind bisher vorgesehen. Die Kurse waren bisher selbsttragend. 

Interclub: 1 Juniorinnen und evtl. 2 Juniorenmannschaften. 

Inserate: konnten wir bereits auf der Website platzieren. 

Entschädigung Vorstand: Fr. 3‘000.— sind nicht im Budget drin, da der Antrag erst an der GV genehmigt 

wurde. Dies wird in der Jahresrechnung erscheinen. 

Die GV genehmigt das Budget einstimmig. 

 
11. Revision Interclubreglement 

Seit der letzten Überarbeitung des Interclubreglements im 2004 hat es einige Veränderungen in der 

Durchführung des Interclubs ergeben. Wir haben das Reglement überarbeitet und, wo nötig, angepasst. 

Das Reglement wurde allen TCU-Mitgliedern zugestellt und konnte studiert werden.  

Bei Punkt 8 gibt es nach Vorschlag des Vorstands eine grössere Änderung. In den letzten Jahren haben 

wir bei Junioren Interclub Heimspielen immer einen Anteil an die Verpflegung vergütet. Im Zuge einer 

Gleichberechtigung aller Mannschaften und auch zur Honorierung, dass sie den Club nach aussen 

vertreten, schlägt der Vorstand vor, dass der Heimmannschaft pro Einzelspiel Fr. 20.— an die Verpflegung 

vom Club vergütet werden (nur gegen Quittung). 

Rosina Hug: Antrag: sie ist dagegen, da die Plätze in dieser Zeit besetzt sind für die anderen Spieler, die 

Bälle werden auch vom Club bezahlt und die hohen Beiträge an Swiss Tennis aufgrund von 

Interclubmannschaften belasten den TCU ebenfalls. 

Gilbert Spieser: Andere Clubs übernehmen es teilweise – wird nicht bei allen Clubs gleich gehandhabt.   

Kurt Meili: Als Captain der Seniorenmannschaft könnte er auf die Fr. 20.— verzichten. 

Antrag Rosina: Ja: 5 Stimmen. Nein: 12 Stimmen. Enthaltungen: 6 Stimmen 

Antrag Vorstand Revision Interclubreglement Ja: 12 Stimmen. Nein: 6 Stimmen. Enthaltungen:  

5 Stimmen. 

Der Vorschlag des Vorstands wird angenommen. 

 

12. Gebühren 2025 

Die GV genehmigt den Vorschlag einstimmig. 
 

13. Jahresprogramm 2025 

Ist im pdf Bulletin 2025 enthalten. 
 

14. Kurswesen 2025 

Kursprogramm siehe Website TCU. 
 

15. Anträge 

Anträge sind keine eingegangen. 
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PROTOKOLL GV 3. MÄRZ 2025 
 
 
16. Umfrage und Varia 

Umbau Lichtanlage ist zurückgestellt, da der FC aktuell andere Prioritäten hat und wir dies gemeinsam 

angehen wollen. Ausserdem wurde anlässlich der Gemeindeversammlung im Dezember 2024 über die 

Neugestaltung des Rüfelis orientiert. Klar ist, dass das Clubhaus abgerissen wird und durch einen Neubau 

mit gemeinsamem Restaurant für den FCU und den TCU ersetzt wird. 
 

Ab der neuen Saison übernimmt Diana Krättli die Verantwortung für das Restaurant. Neu werden im Rüfeli 

keine Kärtli für Konsumationen mehr geführt. Die Konsumationen können via TWINT oder mit 

Direktüberweisung auf das Bankkonto des TCU erledigt werden. So ersparen wir uns das alljährliche 

Abrechnen und Rechnungen versenden am Ende jeder Saison. 
 

Auch nach seinem Rücktritt als Platzchef hat Alban Hug den TCU noch in der Rüfelikommission vertreten. 

Auf diese GV hin hat er seine Demission eingereicht. Herzlichen Dank an Alban für seine jahrelange 

Mitarbeit in dieser Kommission. Als Dank überreichen wir ein Präsent.  

Nachfolger in dieser Kommission wird Martin Raupach. 

Wie bei den Wahlen bereits verkündet, verlässt Marleen Joos nach einem Jahr den Vorstand des TCU. Wir 

danken Marleen ganz herzlich mit einem Präsent für ihren Einsatz im Kurswesen, was für sie sehr 

herausfordernd war.  

Vor 3 Jahren wurde Gilbert Spieser als Spielleiter in den Vorstand gewählt. Aus persönlichen Gründen hat 

er auf diese GV hin demissioniert. Es war ihm wichtig, dass im TCU das Interclubwesen, die geselligen 

Anlässe und auch die Clubmeisterschaften gut organisiert durchgeführt wurden. Immer wieder hat Gibi 

positive und neue Inputs in den Vorstand gebracht. Wir bedauern, dass er den Vorstand verlässt und 

danken ihm für seinen Einsatz mit einem Präsent. 

Regula Lipp gibt ihr Amt nach 7 Jahren als Präsidentin ab. Karin dankt Regula im Namen des Vorstands 

und der anwesenden Mitglieder für ihre grossen Verdienste für den TCU. Regula ist seit 38 Jahren Mitglied 

des TCU und davon hat sie die meiste Zeit in einer Funktion im TCU mitgewirkt. Auch viele Jahre in diversen 

Ressorts im Vorstand. Regula setzt sich mit Begeisterung und Herzblut für den TCU ein, was unbezahlbar 

ist. Herzlichen Dank an Regula für ihre wertvollen Beiträge, ihre optimistische, begeisterungsfähige Art 

sowie ihre Offenheit für Neues – all dies hat das Clubleben sowie unser Erscheinungsbild nach aussen 

positiv bereichert. Als kleines Dankeschön überreichen wir Regula ein schönes Präsent und wählen sie mit 

lautem Applaus zum Ehrenmitglied. 

Regula dankt den Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie allen Personen, die uns unterstützen. 

Herzlichen Dank auch an die Gemeinde und Sponsoren sowie alle Mitglieder, die zum Wohlergehen des 

Clubs beitragen. Ein herzlicher Dank, dass wir die Räumlichkeiten und die Infrastruktur für die heutige GV 

benutzen durften, geht an Martha Crameri, die Koordinatorin des Quaderhuus,. Ein grosses Dankeschön 

von Regula geht auch an ihre Kolleginnen und Kollegen im Vorstand. Gemeinsam sind sie durch die letzte 

Saison gegangen und haben so gut wie möglich die Herausforderungen zusammen bewältigt. Jeder hilft 

wenn’s nötig ist dem andern. Das machte die Zusammenarbeit unkompliziert und angenehm.  

Regula: Seit vielen Jahren habe ich im TCU im Vorstand mitgewirkt. Sehr viele Stunden durfte ich mit 

vielen verschiedenen Vorstandskollegen und -kolleginnen zusammenarbeiten. Während all dieser Jahre 

habe ich viel gelernt. Es ist mir ein Anliegen, dass der TCU weiterhin ein Bestandteil des Dorfes ist. So 

denke ich, dass wir mit dem neuen Weg, den wir ab diesem Jahr mit dem Bau des Padelplatzes, aber auch 

mit der Erneuerung der Infrastruktur gehen, eine Belebung möglich ist. Ich wünsche dem neu formierten 

Vorstand nur das Beste. 

 

Untervaz, 03. März 2025 Für das Protokoll 

  Karin Tscholl – Aktuarin  
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JAHRESBERICHT PRÄSIDENT 2025 
 

 
Bereits darf ich auf mein erstes Jahr als TCU Präsident zurückblicken. Starten durfte ich mit unserem 
Padelprojekt, welches im März 2025 an unserer GV bewilligt wurde. Knapp einen Monat später war 
das Projekt bereits Realität und am Ostermontag konnten wir viele begeisterte Leute auf unseren 
Tennisplätzen und unserem Padelplatz mit einem Eröffnungsevent begrüssen. Sämtliche Plätze waren 
bis am Abend belegt und auf dem Padelplatz mussten wir mit 20 Minuten Intervallen arbeiten, so 
dass auch alle Interessierten einmal Padelluft schnuppern konnten. Das war ein super Start in die 
Saison. 
 
Noch vor der Padeleröffnung konnten wir wieder unser beliebtes Jasstennisturnier durchführen. Zum 
dritten Mal durften die Teilnehmer sich beim Jassen, Tennis und Padel messen und kamen auch 
kulinarisch nicht zu kurz. Wirklich wieder ein gelungenes Event mit vielen netten, spielfreudigen 
Menschen aus dem ganzen Kanton. 
 
In die Interclubsaison ist der TCU mit 3 Herrenmannschaften gestartet. 2 Mannschaften konnten die 
Aufstiegsspiele erreichen und den Ligaerhalt sichern. Die Mannschaft 65+ NLC hat leider den 
Ligaerhalt nicht geschafft. Danke an Gibi für die Organisation des IC 2025. 
 
Mit grosser Freude konnten wir 4 Junioreninterclubmannschaften stellen, davon 1 
Mädchenmannschaft. Sämtliche Juniorenmannschaften erreichten den ersten oder den zweiten Platz 
in ihrer Gruppe. Eine super Leistung, wenn man bedenkt, dass viele Junioren ihre ersten 
Matcherfahrungen sammelten. Gratulation an alle Teams. 
 
Im Juni 2025 starteten wir mit tollen 12 Mannschaften unser erstes Sommerpadelturnier. Bis Mitte 
Oktober suchten wir unsere ersten 2 Vazer-Sommerpadelmeister. Das Turnier ist gut angelaufen und 
super angekommen bei allen Teilnehmenden. Im 2026 wird sicherlich Nr. 2 folgen. Als Turniersieger 
konnte ich mich mit meinem Partner Johannes knapp gegen Sämi und Nino durchsetzen. 
 
Ende August das nächste Highlight aus meiner Sicht. Die Juniorenclubmeisterschaften mit 6 Junioren 
konnten durchgeführt werden. Schön anzusehen, wenn so viele Boys mitmachen und Spass haben 
am Tennis. Als Krönung konnten wir auch die Doppelkonkurrenz spielen. Dank der Flexibilität aller 
spielte immer ein Junior mit einem Erwachsenen und so gab es viele enge Games zu bestaunen. 
Turniersieger Einzel: Yaron. Turniersieger Doppel: Matti und Zain. 
 
Bereits 2 Wochen später durften wir wieder bei bestem Wetter die Einzelclubmeisterschaften 
durchführen. Die 3 älteren Herren haben sich bereit erklärt mit den Aktiven mitzuspielen und so 
konnte unser Organisator Raulo ein super Tableau mit 13 Teilnehmern (jung bis weniger jung) 
präsentieren. Vor allem die Halbfinals am Sonntag waren Tennis vom feinsten und diese 2 Matches 
dauerten beinahe 3 Stunden. Zu meinem Erstaunen durfte ich einen weiteren 
Einzelclubmeisterschaftstitel feiern. 
 
An allen Meisterschaften wurden wir mit feinem Essen im Restaurant verköstigt. Ein herzliches 
Dankeschön an Diana für das Führen des Restaurants und an Raulo für die Organisation der 
Meisterschaften. 
 
Meines Erachtens hat unser Club in dieser Saison einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich 
war und bin immer noch überrascht, wieviel in diesem Jahr auf unseren tollen 
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Plätzen gespielt wurde. Besten Dank unseren Platzverantwortlichen Martin und Luis (mit Söhnen) für 
die Instandhaltung der Plätze. 
 
Trotz viel Positivem musste ich dann leider akzeptieren, dass unser kürzlich gewählter Kassier sein 
Amt per sofort niederlegt (Ende Oktober). Die Gründe dazu wird er an der GV erläutern. 
 
Somit wurde der Vorstand weiter dezimiert und wir suchen dringend helfende Hände, welche ein Amt 
im Vorstand übernehmen. Ohne Vorstand kann ein Verein leider nicht bestehen. 
 
Danke nochmals allen Helfern und Teilnehmenden. Für mich als Präsident war es trotz allem ein super 
Start in mein Amt. 
 
 
Untervaz, Dezember 2025 Bruno Krättli – Präsident 
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JAHRESBERICHT JUNIOREN- UND KURSWESEN 2025 
 
 
Das Kursangebot in diesem Jahr war etwas kleiner. Wir hatten eine Juniorengruppe und eine 

Kidsgruppe. Bei den Junioren waren es nur Jungs, welche schon lange zu uns ins Training kommen. 

im Frühling war Noah Stutzmann der Trainer, da er nach den Sommerferien keine Zeit mehr hatte, 

habe ich das Training übernommen. Glücklicherweise stosste nach dem zweiten Training noch Petra 

Hug zu uns. Sie bereicherte das Training mit viel Techniktips und guten Erfahrungen aus der Zeit 

als sie selber noch an der Spitze mitspielte. Besten Dank Petra für deine Unterstützung. 

Bei den Kids waren es bis auf eine Ausnahme nur Mädchen, diese wurden von Chiara Capaul und 

mir unterrichtet. Wenn jemand von uns ausfiel, halfen Til oder Emma aus (beides Junioren aus 

unserem Club). Auch euch besten Dank. 

Die Junioren Interclub Saison konnten wir mit vier Mannschaften erfolgreich bestreiten. Mit zwei 

Zweiten-Plätzen und zwei Ersten-Plätzen waren alle sehr zufrieden. Wir hatten 3 Jungs 

Mannschaften und 1 Girls Mannschaft. Danke den aktiven Junioren:innen. 

Im Herbst startete ich mit drei Anfängerinnen noch einen Schnupperkurs. 5x 1,5 Stunden. Leider 

konnten wir wegen dem Wetter nur drei mal durchführen. Die verbleibenden 2x absolvieren wir im 

Frühling 2026 - bei warmem Sonnenschein. 

Fürs nächste Jahr versuchen wir wieder ein grösseres Angebot an Kursen anzubieten. Wir sind in 

Kontakt mit einigen Trainern. Falls du auch unterrichten möchtest, melde dich einfach bei mir. 

Die Junioren Clubmeisterschaft fand in diesem Jahr gleichzeitig wie die Doppelmeisterschaft statt. 

Es fanden spannende Spiele statt, die Junioren waren sehr fair, was uns sehr freute. Junioren 

Clubmeister 2025 wurde Yaron Giulio. Er erhielt von Swiss Tennis einen Gutschein für die Swiss 

Indoors in Basel. Herzliche Gratulation an Yaron. 

Einige Junioren spielten dann gleichzeitig noch im Herren-Doppel mit, was für sie eine gute 

Erfahrung war, auch dort gab es coole Paarungen und interessante Begegnungen. 

Besten Dank für euer Vertrauen und eine gute Saison 2026 wünsche ich allen. 

 

Untervaz, November 2025 Diana Krättli – Kurswesen 

  



___________________________________________________________________________________ 
11 

 

JAHRESBERICHT RESTAURANT-BETRIEB 2025 
 
 
Regula übergab das Restaurant auf Ende Saison 2024 an mich (Diana Krättli). Ich wurde von Regula 

gut eingefuxt. Da die Frisco plötzlich 500 Franken für die Glacetruhe wollte, suchte ich nach einer 

neuen Lösung. Per Zufall erfuhr ich von Natur Will, er stellt in Untervaz Glace her. Nach langer 

Degustation war ich überzeugt von der Natur und der guten Qualität. Gefiertruhe kaufen und es kann 

geschleckt werden. Einige skeptische Stimmen kamen auf mich zu, „die Glace seien zu teuer - es 

braucht auch Raketas“. Ich wollte es versuchen, nur mit den Natur Will Glace. Mutig! Es hat geklappt 

- wir haben 381 Glace verkauft. 

Wir hatten einige interne Events, wie das Padel-Eröffnungsturnier oder die Clubmeisterschaften. Auch 

konnten wir das Restaurant einige Male vermieten. An zwei Wochenenden arbeitete ich für den FC 

Untervaz, da sie noch keinen Wirt hatten. Da durfte ich viele Gäste bewirten. 

Insgesamt war es eine gute Saison für das Restaurant, mit vielen zufriedenen Gästen. 

Gerne nehme ich für die neue Saison Anregungen und Ideen entgegen, damit wir auch im nächsten 

Jahr viel Freunde verbreiten können. Gemeinsam sind wir stark. Danke an alle Besucher! Diana 

 
 
Untervaz, Dezember 2025 Diana Krättli – Leiterin Restaurant 
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JAHRESBERICHT PLATZCHEF 2025 
 
 
Am 22.03.2025 starteten wir mit dem Frondienst und der Hilfe von 17 Personen in die Saison.  Netze 
wurden vorbereitet, Rinnen geputzt, Blachen aufgehangen und vieles mehr. 
Neu wurde in diesem Jahr das Angebot gemacht, auch am Nachmittag noch fleissig mitzuhelfen. Dies 
wurde auch von einigen genutzt. 
 
Anfang April wurde dann der Paddelplatz aufgebaut und in Betrieb genommen. Kurz darauf kam Firma 
Toldo AG um die Plätze für das Jahr aufzubereiten. 
Das Loch im Zaun, das man zum Aufbau des Paddelplatzes benötigte, wurde von Joseph-
Tennisplatzbau perfekt in Stand gesetzt. 
 
Unterm Jahr lief auch fast alles wie es sollte. Aber ich bitte euch! Schäden am Platz schneller zu 
melden. Lieber bekomme ich zum Beispiel drei Mal die gleiche Meldung, dass ein Besen defekt ist, als 
gar keine Meldung. 
 
Auch Luis hatte dieses Jahr wieder einiges zu tun. Der Padelplatz brachte neue Aufgaben mit sich. 
Aber diese wurden super bewältigt und so konnte die komplette Saison störungsfrei abgeschlossen 
werden. 
 
Der Herbstfrondienst fand am 01.11.2025 mit 9 Personen statt. Dort wurde alles auf den Winter 
vorbereitet und die Winternetze montiert. 
 
Vielen Dank euch allen für die schöne Saison. 
 
 
Untervaz, Dezember 2025 Martin Raupach – Platzchef  
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JAHRESABSCHLUSS 2025 
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JAHRESABSCHLUSS 2025 
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INVESTITIONSBUDGET 2026 
 
 
 
Investitionsantrag GV 2026 
 
Kein Investitionsantrag Vorstand zu Handen GV 2026 
 
 
 
 
Aufgeschobene bewilligte Investition aus 2024 
 
CHF 40‘000.00 LED Beleuchtung 
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BUDGET 2026 
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MITGLIEDERBESTAND 2025 
 
 

Mitgliederbestand 2024 2025 Differenz 

Ehrenmitglieder 2 3 +1 

Aktive und junge Erwachsene in Ausbildung 68 57 -11 

Aktive Junioren und Kids 27 26 -1 

Passive  17 19 +2 

Total 114 105 -9 

 

Eintritte / Kategorienwechsel 2025 Austritte / Kategorienwechsel 2025 

Erwachsene Junioren / Kids Erwachsene Junioren / Kids 

Dorji Soraya Keine Auflistung, da Dünser Delia Keine Auflistung, da 

Fischer Terry mit Kursteilnahme Gruber Lina mit Kursteilnahme 

Wittwer Dominik automatisch Mitglied Grünenfelder Daniel automatisch Mitglied 

  Grünenfelder Franziska  

  Ludwig Peter, Untervaz  

  Oberhänsli Christoph  

  Palen Hoiha  

  Preisig Daniel  

  Raupach Maria  

  Rodondi Mauro  

  Schwitter Christoph  

  Semadeni Cony  

  Thurneysen Nicola  

  Vieira Bruno  

    

Passive  Passive  

Grünenfelder Daniel  Fischer Roman  

Grünenfelder Franziska  Müller Claudio  

Ludwig Peter, Untervaz  Müller Jeannine  

Preisig Daniel    

Raupach Maria    

 

Schnuppermitglieder 2025  Wechsel Passive zu Aktive 2020 

3 neue Schnuppermitglieder  
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REVISION STATUTEN  
 
 
Statutenrevision: Damit wir Kürzungen von J&S Gelder vermeiden, ist der „Branchenstandard für 
den Schweizer Sport“ für Verbände und Vereine in unsere Statuten zu integrieren.     
 

I. Name, Sitz und Zweck  
 Art. 1 

 Unter dem Namen „Tennisclub Untervaz“ (TCU) besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz 

in Untervaz. 
 

 Art. 2 
 Der TCU bezweckt die Ausübung und Förderung des Tennis- und Padelsports und die Pflege der 

Kameradschaft unter den Mitgliedern.  
 

 Art. 3 

 Der TCU ist Mitglied des Kantonalen und des Schweizerischen Tennisverbandes. Er anerkennt deren 
Statuten und Reglemente. 

 Der TCU ist Mitglied des Schweizerischen Tennisverbandes (Swiss Tennis) und des Regionalen 
Tennisverbandes „Graubünden Tennis“. Die Statuten und Reglemente des Schweizerischen 

Tennisverbandes sowie des Regionalen Tennisverbandes sind für den TCU und dessen Mitglieder 

verbindlich. 
 

 Art. 4 
 Der Club ist politisch und konfessionell neutral. 

 
 Art. 5 

 Als Mitglied des Schweizerischen Tennisverbandes (Swiss Tennis) unterstehen der TCU und seine 

Mitglieder der Ethik-Charta, dem Ethik-Statut und dem Doping-Statut von Swiss Olympic sowie den 
weiteren präzisierenden Dokumenten. 

 
 Mutmassliche Verstösse gegen das Doping-Statut und das Ethik-Statut werden von Swiss Sport Integrity 

untersucht und entsprechend den mit dem Ethik-Statut definierten Fällen sanktioniert. In den übrigen 

Fällen erfolgen die rechtliche Beurteilung und gegebenenfalls Sanktionierung gemäss den jeweiligen 
Bestimmungen im Doping-Statut und im Ethik-Statut ausschliesslich durch das Schweizer Sportgericht 

unter Ausschluss der staatlichen Gerichte. 
 Der Rechtsweg richtet sich nach den Bestimmungen gemäss Doping-Statut oder Ethik-Statut bzw. der 

dazugehörenden Reglemente. 

 
 Art. 6 

 Die Vereinsmitglieder betreiben fairen Tennis- und Padelsport. Sie enthalten sich jeder Form der 
unlauteren Beeinflussung und Manipulation von Sportwettkämpfen und befolgen die entsprechenden 

Vorschriften im Reglement von Swisstennis sowie im Ethik-Statut von Swiss Olympic. 
 

II. Mitgliedschaft  

 A) Arten der Mitgliedschaft  
 Art. 7 

 Der Club besteht aus Aktiv-, Passiv- und Ehrenmitglieder. Bei den Aktivmitgliedern unterscheidet man 
folgende Kategorien: 

 

Kategorien Altersgrenze 

Erwachsene  ab dem 19. Lebensjahr 

Junge Erwachsene inAusbildung vom 19. bis 25. Lebensjahr 

Junioren vom 10. bis 18. Lebensjahr 

Kids ab dem 6. Lebensjahr 

  
 Kinder bis 5 Jahre dürfen mit einem Aktivmitglied gratis spielen. 
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REVISION STATUTEN  
 
 

Art. 8 

 Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um den Club oder um den Tennissport besonders verdient 
gemacht haben. 

  
 

 B) Erwerb der Mitgliedschaft    
 Art. 9 

 Aufnahmegesuche erfolgen schriftlich an den Vorstand. Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet 

der Vorstand. Der Aufnahmebeschluss wird dem Gesuchsteller schriftlich mitgeteilt.  
 

 Art. 10 
Voraussetzung für die Aufnahme von Kids und Junioren als Clubmitglieder ist die schriftliche Zustimmung 

des Inhabers der elterlichen Gewalt (Vater, Mutter oder Vormund). Der Inhaber der elterlichen Gewalt 

übernimmt mit seiner Zustimmung die Verpflichtung zur Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen. 
 

 C) Rechte und Pflichten  
 Art. 11 

 Wer in den TCU eintritt, unterzieht sich dessen Statuten und Reglementen. 

 
 Art. 12 

 Aktivmitglieder sind ab dem Jahr, in welchem das 18 Altersjahr vollendet wird, an der 
Generalversammlung stimmberechtigt.  

 
 Art. 13 

 Passivmitglieder sind gegen die Entrichtung der Platzgebühr spielberechtigt. An der Generalversammlung 

haben sie kein Stimmrecht. Bei geselligen Anlässen sind sie willkommen. An Doppel-Plauschturnieren 
(Turniere mit zugelosten Spielpartnern) und an den Doppel-Clubmeisterschaften sind sie spielberechtigt. 

 
 Art. 14 

 Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Aktivmitglieder. Sie sind von der 

Bezahlung des Jahresbeitrags und dem Leisten des Frondienstes befreit.  
 

 Art. 15 
 In den Vorstand können nur Aktivmitglieder gewählt werden.  

 
 Art. 16 

 Die Mitglieder sind verpflichtet, die jeweiligen von der Generalversammlung festgelegten finanziellen 

Leistungen zu erbringen  
 

 Art. 15 
 Die Mitglieder des TCU anerkennen und unterstützen das von Graubünden Tennis vorgeschlagene Ethik-

Statut von Swiss Olympic und BASPO. Weitere Informationen finden sich unter diesem Link: 

 https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/ueber-uns/ethik-statut-ethik-charta 
 

 
 D) Beendigung der Mitgliedschaft  

 Art. 17 
 Der Austritt aus dem Club ist dem Vorstand mit schriftlicher Mitteilung spätestens bis zur 

Generalversammlung bekannt zu geben. Austretende Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 

Clubvermögen.  
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REVISION STATUTEN  
 
 

Art. 18  

• Mitglieder, die den Statuten, Beschlüssen oder den Interessen des Clubs zuwiderhandeln, die dem 

Ansehen des Clubs oder dem Tennissport ganz allgemein Schaden zufügen oder ihren finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber dem Club nicht nachkommen, können durch den Vorstand 

ausgeschlossen werden. Einem ausgeschlossenen Mitglied steht das Rekursrecht an die dem 
Ausschluss folgende Generalversammlung offen.  

• Der Rekurs hat keine aufschiebende Wirkung. Die Generalversammlung entscheidet über den 

Rekurs mit einfachem Mehr und überdies endgültig.  

 
III. Organisation 

 Art. 19 
 Organe des Vereins sind: 

• die Generalversammlung  

• der Vorstand  

• die Rechnungsrevisoren  

 
 A) Die Generalversammlung  

Art. 20 

 Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich im 1. Quartal statt. Die Einladung mit 
Traktandenliste muss den Mitgliedern mindestens 14 Tage im Voraus zugestellt werden.  

 
 

Art. 21 

 Ausserordentliche Generalversammlungen werden vom Vorstand oder auf schriftliches Begehren von 
mindestens 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder einberufen. Einladungen und Traktandenliste für 

ausserordentliche Generalversammlungen sind den Mitgliedern drei Wochen im Voraus zuzustellen.  
 

  
 Art. 22 

 Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Clubs. Sie hat insbesondere folgende Obliegenheiten: 

1. Wahl der Stimmenzähler  
2. Genehmigung des Protokolls, der Jahresberichte und der Jahresrechnung  

3. Festsetzung der Jahresbeiträge, der Eintrittsgebühren und des Budgets  
4. Wahl oder Abberufung des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren  

5. Ausschluss von Mitgliedern im Rekursfall  

6. Ernennung von Ehrenmitgliedern  
7. Änderung der Statuten  

8. Genehmigung und Änderung von Reglementen  
9. Beschlussfassung über Anregungen und Wünsche der Mitglieder  

10. Beschlussfassung über Auflösung des Clubs  
 

 

 Art. 23 

• Anträge der Mitglieder an die Generalversammlung müssen dem Vorstand mindestens 30 Tage vor 
der Generalversammlung schriftlich mitgeteilt werden. Über Geschäfte, die nicht auf der 

Traktandenliste figurieren, kann an der Generalversammlung nicht Beschluss gefasst werden.  
Jede ordnungsgemäss einberufene Generalversammlung ist über die ihr vorgelegten Geschäfte 

beschlussfähig. Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet das einfache Mehr der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder mit Ausnahme von Art. 31 und 32 (Statutenänderung und Auflösung). 

• Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid. 

• Jedes Mitglied hat eine Stimme, Stimmvertretung ist nicht gestattet.  

• Die Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht 1/5 der anwesenden Stimmberechtigten 
geheime Abstimmung verlangt.  
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REVISION STATUTEN  
 
 

 Art. 24 

• Der Vorstand besteht aus 5 bis 7 stimmberechtigten Mitgliedern, nämlich dem Präsidenten, Aktuar, 
Kassier, Spielleiter, Platzchef und Beisitzern (Junioren- und/oder Kursverantwortlichen). Amtsteilung 

ist möglich. 

• Im Vorstand sollen die Geschlechter ausgewogen (zu je 40%) vertreten sein. 

• Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt 2 Jahre, Wiederwahl ist gestattet. 

• Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt max. 4 Jahre, Wiederwahl ist gestattet. Diese 

Amtsdauerbeschränkung gilt ab dem Vereinsjahr 2026. 

• Der Präsident führt mit einem weiteren Vorstandsmitglied die rechtsverbindliche Unterschrift.  

• Der Vorstand trifft die Wahl des Vizepräsidenten.  

• Eine Amtsperiode beginnt mit der ordentlichen Mitgliederversammlung. 

• Die gesamte Amtszeit eines Vorstandsmitglieds soll 16 Jahre nicht überschreiten, resp. soll 20 Jahre 
nicht überschreiten, falls mindestens eine Amtszeit als Präsident*in erfolgt. 

• Vorstandsmitglieder bezahlen den Clubbeitrag, jedoch kein Spielgeld. 

 
 

 

 Art. 25 
 Der Vorstand führt die Clubgeschäfte, die nicht der GV vorbehalten sind. Darunter fallen insbesondere: 

1. Verwaltung, Leitung und Vertretung des Clubs  
2. Erledigung der laufenden Geschäfte  

3. Vorbereitung und Antragstellung der durch die GV zu behandelnden Geschäfte und Ausführung ihrer 
Beschlüsse  

4. Überwachung und Unterhalt der Tennisanlagen  

 Der Vorstand kann bestimmte Kompetenzen oder Geschäfte an Ausschüsse oder an einzelne 
Clubmitglieder übertragen.  

 
 

 Art. 26 

 Die Vorstandssitzungen finden auf Verlangen des Präsidenten oder zweier anderer Vorstandsmitglieder 
statt. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn drei seiner Mitglieder anwesend sind. Er fasst seine 

Beschlüsse mit einfachem Mehr. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid.  
 

 
 Art. 27 

1. Der Präsident vertritt den Club nach aussen, leitet die Verhandlungen des Vorstandes und der GV, 

sorgt für die Ausführung der gefassten Beschlüsse und erstattet den Jahresbericht.  
2. Der Kassier besorgt die finanziellen Vereinsgeschäfte und führt das Mitgliederverzeichnis. 

3. Der Chef Anlagen Platzchef überwacht die Bereitstellung und Instandstellung der Spielplätze und 
des Materials.  

4. Der Spielleiter regelt den Spiel- und den Trainingsbetrieb und organisiert Spielveranstaltungen. 

5. Der Vorstand  
- stellt sicher, dass Steuern inkl. MWST und Sozialversicherungsbeiträge korrekt abgerechnet und 

bezahlt werden.  
- Überprüft, dass selbstständige Trainer:innen usw. den Nachweis erbringen, dass sie die 

Sozialversicherungsbeiträge mit ihrer Ausgleichskasse abrechnen. 

- beachtet die kantonalen und eidg. Steuergesetze, insbesondere bez. Quellensteuer für 
ausländische Mitarbeitende  

 
 

 Art. 28 
 Der Vorstand kann in eigener Kompetenz jährlich über ausserordentliche Auslagen bis CHF 5’000.-- 

verfügen.  
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REVISION STATUTEN  
 

 

Art. 29   
 

1. Die Mitglieder des Vorstandes nehmen ihre Pflichten mit der gebotenen Sorgfalt und Effizienz und 

nach bestem Können wahr.  
2. Sie üben ihre Tätigkeit ausschliesslich im Interesse des Vereins aus.  

3. Besteht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts bei einem Mitglied des Vorstandes hinsichtlich eines 
Beschlusses des Vorstandes, so orientiert diese Person den Präsidenten oder die Präsidentin und tritt 

für Beratung und Entscheidung in den Ausstand. Zudem unterlässt diese Person jeglichen Austausch 

mit anderen Vorstandsmitgliedern über den Beschluss. Die Stimmenthaltung aufgrund eines 
Interessenkonflikts ist im Protokoll festzuhalten.  

4. Betrifft der Interessenskonflikt den Präsidenten oder die Präsidentin, so orientiert diese seinen 
Stellvertreter bzw. Stellvertreterin.  

5. Bestreitet das betroffene Mitglied den Vorwurf eines Interessenkonflikts, entscheidet der Vorstand 

unter Ausschluss des betreffenden Mitglieds. 
 

 Die Mitglieder des Vorstandes dürfen keine direkten oder indirekten Vergünstigungen erbitten, erhalten, 
annehmen oder abgeben, die in irgendeinem Zusammenhang mit ihrem Mandat im Verein stehen oder 

diesen Eindruck erwecken könnten und die einen höheren als nur symbolischen Wert haben 
 

  

 Art. 30 
 Die Rechnungsrevisoren werden für 2 Jahre gewählt und bestehen aus zwei Clubmitgliedern. Sie prüfen 

die Jahresrechnung, die ihnen mindestens 14 Tage vor der GV zur Verfügung zu stellen ist.  
 Über den Befund ist an der GV Bericht und Antrag zu erstatten.  

 

1. Die Mitgliederversammlung wählt für eine Amtsdauer von zwei Jahren zwei Rechnungsrevisorinnen/  
-revisoren (als Revisionsstelle). Eine Wiederwahl ist zulässig.  

2. Die Mitgliederversammlung kann für dieselbe Amtsdauer auch eine externe Revisionsgesellschaft 
wählen.  

3. Die Revisionsstelle hat die Aufgabe, die Jahresrechnung auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Sie ist 
jederzeit berechtigt, in die Buchhaltung und die Belege Einsicht zu nehmen.  

4. Die Revisionsstelle hat zuhanden der Mitgliederversammlung einen schriftlichen Bericht abzugeben. 

 
 

 
IV. Finanzielles - Haftung  

 Art. 31 

 Die Einnahmen des Clubs bestehen aus: 

− Jahresbeiträgen  

− sonstigen Einnahmen  

• Für die Verbindlichkeiten haftet der Club nur mit dem Clubvermögen (Abs. 1 Art. 71 ZGB). 

• Eine persönliche Haftung der einzelnen Mitglieder ist ausgeschlossen.  

• Hingegen haftet jedes Mitglied für allen Schaden, den es dem Club mutwillig oder fahrlässig zufügt. 
Der Vorstand bestimmt die Höhe der Schadenersatzsumme.  

• Der Club übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle und Schäden, die seinen Mitgliedern direkt oder 

indirekt bei der Ausübung des Tennis- und Padelsportes zustossen.  

• Als Rechnungsjahr gilt das Kalenderjahr. 
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V. Datenschutz    
 Art. 32 

 Der Club hält die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz insbesondere Art. 6 und 7 

Datenschutzgesetz ein. 

• Personendaten dürfen nur zu einem bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck 
beschafft und im Anschluss nur so bearbeitet werden, dass es mit diesem Zweck vereinbar ist. 

• Vereinsmitglieder werden informiert, wenn ihre Personendaten an Dritte oder andere Mitglieder 

bekanntgegeben werden. Sie müssen über Empfänger und Zweck informiert werden. 

• Es dürfen nur Daten bearbeitet werden, die zur Erfüllung des Vereinszwecks wirklich notwendig 
sind. 

 

 
VI. Statutenänderungen und Auflösung des Clubs  

 Art. 33 
 Statutenänderungen können von der Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 

Stimmberechtigten beschlossen werden.  
 

 Art. 34 

 Zur Auflösung des Clubs bedarf es der Zustimmung einer 2/3-Mehrheit aller anwesenden 
Stimmberechtigten. 

 
 Art. 35 

 Die Generalversammlung, welche die Auflösung beschliesst, entscheidet auch über die Verwendung des 

Clubvermögens. 
 

 Art. 36 
 Diese Statuten wurden an der Generalversammlung vom 26. Februar 1983 genehmigt und traten sofort 

in Kraft. An den Generalversammlungen erfolgte Revisionen: 

  

• vom 26.02.1988 (Art. 24) 

• vom 22.03.1996 (Art. 5) 

• vom 16.02.2002 (Art. 5, 24 und 30)  
• vom 29.02.2008 (Art. 5, und 16) 

• vom 06.03.2009 (Art. 30) 

• vom 24.02.2011 (Anpassungen Abschnitt 2) 

• vom 15.02.2019 (Art. 5) 

• vom 07.03.2020 (Art. 22) 

• vom 25.02.2023 (Art. 15 ergänzt – die weiteren Artikel verschieben sich um einen Punkt) 

• vom 03.03.2026 (Div. Anpassungen gem. Vorgabe Swiss Olympics) 

 

  
 

 
 

 

        Tennisclub Untervaz 
        Der Vorstand 

 
 

 
Genehmigt an der GV vom 03.03.2026 
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REVISION PLATZ- UND SPIELREGLEMENT  
 

1 Platzreglement 

1.1 Die Tennisanlage ist von 06.00 – 22.00 Uhr durchgehend für den Spielbetrieb geöffnet. 

 

1.2 Die Tennisplätze dürfen nur in sauberen Tennisschuhen betreten werden. Sie Die Plätze sind nach 

jedem Spiel mit dem Besen abzuziehen. Die Platzpflege hat gegen Ende der reservierten Spielzeit zu 

erfolgen. 

1.3 Der Chef Anlagen Platzchef oder andere Clubfunktionäre können die Plätze wegen Unbespielbarkeit 

sperren. Diese Massnahme ist auch kurzzeitig für die Platzpflege möglich. Dabei können bereits 
reservierte Spiele um die notwendige Zeit verschoben werden. 

 

1.4 Jedes Mitglied erhält gegen Depot einen Schlüssel, der zum Platz, Eingang zu den Garderoben 
zur Terrassentüre Restauranttüre (Eingang bei der Terrasse) passt. Wer als Letzter die Anlage 

verlässt, muss sich vergewissern, dass das Licht gelöscht ist und alle Türen abgeschlossen sind. 

1.5 Hunde sind auf dem ganzen Areal an der Leine zu führen. Sie dürfen weder auf die Plätze noch in die 
Garderoben mitgenommen werden. 

 

 

2 Spielreglement 

2.1 Aktivmitglieder sind unter Einhaltung des Platzreglements und der Reservierungsvorschriften 

jederzeit spielberechtigt. Für Aktivmitglieder Juniorinnen und Junioren bis zum Jahr, in welchem das 

15. Altersjahr vollendet wird, unter 16 Jahren gilt folgende Einschränkung: Von Montag bis 
Freitag, ausser Schulferien, dürfen sie ab 19.00 20.00 Uhr nur mit einem erwachsenen Aktivmitglied 

spielen. 

 

2.2 Die Spieldauer für Einzelspiele beträgt 60 Minuten. Die Spieldauer für Doppelspiele beträgt 90 
Minuten. 

2.3 Passivmitglieder und Gäste sind gegen Bezahlung einer Platzgebühr spielberechtigt. Zusammen mit 

einem Aktivmitglied gelten die normalen Reservierungsvorschriften. Im Spiel unter sich dürfen sie erst 
gleichentags den Platz reservieren Mitglied können sie ohne Einschränkung spielen. 

 

3 Reservationsreglement für Mitglieder 

3.1 Für die Spielberechtigung ist die Reservation des Platzes über das Online-Tool 

«GotCourts» erforderlich. 

 

3.2 Jedes Mitglied hat sein Login und kann damit zwei Reservationen tätigen. Pro Tag ist eine zweite 

Reservation jedoch nur erlaubt, falls sie in Kombination mit einer Reservation vor 17.00 Uhr ist. 

3.3 Nach einer abgespielten Reservation kann für den gleichen Tag wieder nochmals eine Reservation 
gemacht werden. 
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3.4 Nach Ablauf der Spielzeit kann ohne Reservation so lange weitergespielt werden, bis der Platz neu 
belegt wird. 

3.5 Es müssen die Namen aller Spieler (auch die von Gästen) eingetragen werden. 

 

3.6 Die Reservation ist 7 Tage im Voraus möglich. 

 

3.7 Eine Reservation muss vor Spielbeginn gelöscht werden, wenn der Platz nicht in Anspruch genommen 

wird. Bitte macht die Stornierung so früh wie möglich (Fairplay). 

3.8 Bleibt ein reservierter Platz leer, so dürfen 10 Minuten nach dem vorgesehenen Spielbeginn anwesende 

Clubmitglieder über den Platz verfügen. 

 

3.9 Die Plätze 2 und 3 können mit der Ballmaschine reserviert werden. 

3.10 Sofern es der Spielbetrieb notwendig erscheinen lässt, kann der Vorstand dieses Reglement oder 

einzelne Punkte daraus abändern, ergänzen oder streichen. 
 

4 Reservationsreglement für Passivmitglieder und Gäste 

4.1 Nichtmitglieder müssen sich ebenfalls bei «GotCourts» registrieren, damit sie eine Reservation tätigen 

können.  

Passivmitglieder oder Gäste müssen sich bei GotCourts registrieren, damit sie eine Reservation tätigen 
können. Zusammen mit einem Aktivmitglied gelten die normalen Reservierungsvorschriften.  

4.2 Ein Passivmitglied oder ein Gast kann mit einem Clubmitglied ohne Einschränkung spielen. 
Der Gast bezahlt Fr. 10.-- (Kids und Junioren bis 18 Jahre die Hälfte). Bezahlung möglich 
per TWINT oder Rechnung (auf Kärtli notieren). 
Spielt ein Gast zusammen mit einem Aktivmitglied, beträgt die Gastgebühr CHF 10.— pro Stunde 

(Junioren bis 18 Jahre bezahlen die Hälfte). Gebühren sind per Bankzahlung oder per TWINT vor 

Spielantritt zu begleichen. 

 

4.3 Wenn zwei Gäste miteinander spielen wollen, ist das auf Platz 3 und 4 2 und 3 jederzeit möglich. Am 
Wochenende gibt es keine Einschränkungen. 

4.3.1 Eine Reservation ist 2 Tage im Voraus möglich. 

 

4.3.2 Die Platzgebühr beträgt CHF 25.— pro Stunde. 

 

4.3.3 Die Bezahlung erfolgt bei der Reservation im GotCourts via Kreditkarte. 
 

4.3.4 Die Spieldauer für Einzelspiele beträgt 60 Minuten, Die Spieldauer für Doppelspiele beträgt 90 
Minuten. Nach einer abgespielten Reservation kann für den gleichen Tag nochmals eine Reservation 
gegen Gebühr gebucht werden. 
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REVISION PLATZ- UND SPIELREGLEMENT  
 

5 Reservationsreglement Padelcourt 
 

TCU Mitglieder  

5.1 TCU Mitglieder müssen sich über das Online-Tool oder die App «Playtomic» registrieren, damit sie eine 

 Reservation tätigen können.  

5.2 Platzgebühr  

 CHF 30.– pro Stunde/Platz für Aktive Erwachsene und junge Erwachsene in Ausbildung 

 CHF 20.– pro Stunde/Platz für Junioren und Kids 

5.3 Die Bezahlung erfolgt bei der Reservation per Kreditkarte. 

 

 

 Passivmitglieder oder Gäste 

5.4 Passivmitglieder oder Gäste müssen sich über das Online-Tool oder die App «Playtomic» registrieren,

 damit sie eine Reservation tätigen können.  

5.5 Die Platzgebühr beträgt CHF 42.– pro Stunde/Platz. 

5.6 Die Bezahlung erfolgt bei der Reservation per Kreditkarte. 

 

 Alle  

5.7 Der Court kann 60, 90 oder 120 Minuten gebucht werden. 

5.8 Reservationen sind 10 Tage im Voraus möglich. 

5.9 Stornierungen sind bis 12 Stunden vor Spielbeginn kostenlos möglich. 

5.10 Folgebuchungen nach Ablauf der Spielzeit sind gegen Bezahlung der Platzgebühr möglich. 

 

Im Interesse eines reibungslosen Spielbetriebes bitten wir alle Spieler:innen, sich an diese Regeln zu halten.  

 

Untervaz im März 2026 Der Vorstand 

1. Revision an der GV vom 13. Februar 2004 

2. Revision an der GV vom 24. Februar 2011 

3. Revision an der GV vom 25. Februar 2023 

4. Revision an der GV vom 03. März 2026 
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GEBÜHREN 2026 
 
 

Mitgliederkategorien  
Tennis 

Jahrgang 

 

Jahresbeitrag 
Tennis 

Vorschlag 
Vorstand  
Tennis + Padel 

Aktive Erwachsene Einzelspieler  2007 und älter 330.– 525.– 

Aktive Ehepaare   560.– ------ 

Junge Erwachsene in Ausbildung 2007 – 2001 150.– 300.– 

Junioren  2016 – 2008 100.– 200.– 

Kids  2020 – 2017 50.– ------ 

Passivmitglieder  50.– ------ 

Schnupperjahr Erwachsene  
(Bei einer Mitgliedschaft im Folgejahr: Fr. 100.– 
Rabatt auf den Tarif „Aktive Erwachsene 
Einzelspieler“) 

2007 und älter  230.– 
 

------ 

Schnupperjahr junge Erwachsene  2007 – 2001 100.– ------ 

 
Vorschlag Vorstand  

Padel Jahresabonnement   

Padel Erwachsene Einzelspieler 2007 und älter 350.– 

Padel Junioren Einzelspieler 2016 - 2008  175.– 

 
 
Gilt für Tennisspieler:innen: 
 
Familienrabatt: Ab dem 3. Kind gratis, bis zum 18. Lebensjahr. 
Kinder bis 5 Jahre dürfen mit einem Aktivmitglied gratis spielen. Spielzeitende 18.00 Uhr. 
 
Doppelmitgliedschaft  
Personen, die in einem anderen Tennisclub im Kanton Graubünden Mitglied sind, können im TCU zum halben 
Jahresbeitrag spielen (ohne Stimmrecht/ohne Frondienst).  
Kids und Junioren, die in einem anderen Tennisclub im Kanton Graubünden Mitglied sind, bezahlen keinen Jahresbeitrag 
im TCU. 
 

Frondienst  
Aktive Mitglieder ab 16 Jahren sind zu einem Frondiensteinsatz von 3 Stunden verpflichtet. Nicht geleistete Stunden 
werden mit Fr. 20.– pro Stunde verrechnet. Zusätzlich zu den beiden ausgeschriebenen Frondiensttagen bietet der 
Vorstand weitere Frondienstmöglichkeiten an (Mithilfe an Anlässen, Spezialaufgaben etc.). 
 
Schnupperjahr  
Tennisinteressierte haben die Möglichkeit, ein Jahr als Schnuppermitglied von den gleichen Spielbedingungen wie 
ordentliche Mitglieder zu profitieren. Dies ist nur einmal möglich und steht ehemaligen Clubmitgliedern nicht offen. 
 
Spielt ein Mitglied mit einem Passivmitglied oder Gast 
Spielgeld pro Stunde  Fr. 10.–  pro halben Platz 

 Fr.   5.–  pro Gast bei Doppelspiel 
  Kids, Junioren und junge Erwachsene in Ausbildung bezahlen die halbe Gebühr. 
Beispiele  
Spielgeld pro Stunde  1 Aktiver (gratis) + 1 Gast  Fr. 10.– 

  2 Gäste Reservation Gotcourts Fr. 25.–  nur mit Kreditkarte möglich 
  2 Aktive (gratis) + 2 Gäste  je Fr.   5.– 
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JAHRESPROGRAMM 2026 
 

Tag Monat  Anlass Verantwortlich  

Sa. 28. Februar Frondienst 1: Restaurant, 13.30 Uhr 

Diana  

079 798 81 66 
        

Di. 03. März 
Generalversammlung  

18.30 Uhr im Clubhaus Rüfeli, Untervaz 

Bruno  

079 515 42 15 

Sa. 21. März 

Frondienst 2: Plätze und Umgebung,  

09.00 Uhr/13.30 Uhr 

Martin  

078 684 06 65 

So. 29. März 

Saisoneröffnung und Tag der offenen Tür Tennis 

und Padel ab 10 Uhr 

Diana  

079 798 81 66 
        

ab Mo. 6. April Start Sommerturnier Padel 

Bruno  

079 515 42 15 
        

Sa./So. 02./03. Mai  Start Interclub   
        

ab Mo. 15. Juni Start Sommerturnier Tennis (Organisation vakant)  
        

Fr.-So. 21.-23. August 

Bündner Meisterschaften Aktive und Junioren   

(Ort noch offen)  
        

Sa./So. 05./06. September 

Einzel-Clubmeisterschaft Erwachsene und 

Juniorinnen/Junioren (Organisation vakant)  

Fr.-So. 11.-13. 

 

September 

 

Bündner Meisterschaften Jungsenioren und 

Senioren (TC Landquart) 

 

 

Sa./So. 19./20. September 

Doppel und Mix Clubmeisterschaft  

(Organisation vakant)  

Sa. 19. September Clubabend 

Diana  

079 798 81 66 
        

Sa. 31. Oktober 

Frondienst 3: Restaurant, Plätze und Umgebung 

09.00 Uhr 

Martin  

078 684 06 65 

 

Weitere Frondienste werden nach Bedarf durchgeführt. Die Mitglieder werden entsprechend 

darüber informiert. 

 

Änderungen und Ergänzungen des Jahresprogramms publizieren wir auf www.tcuntervaz.ch 

 
Untervaz, Januar 2026 Der Vorstand  
 

http://www.tcuntervaz.ch/

